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… mitten im Romantischen Franken

Peter Fenn erkämpfte sich am 06./07. Oktober 2023 in 
Nassau an der Lahn seinen 12. Deutschen Meistertitel. 
Er hatte sich lange und intensiv auf diese Meisterschaf-
ten vorbereitet und viel Zeit und Mühe ins Training in-
vestiert. Am Freitag wurde zunächst das Doppel ge-
spielt. Da sein fester Doppelpartner abgesagt hatte, 
spielte er mit einem Partner aus Nordrhein-Westfalen, 
der ihm zugelost wurde. Überraschend harmonierten sie 
sehr gut zusammen und schafften es bis ins Halbfi nale, 
das sie mit 3:1 gewannen. Im Finale merkte man jedoch 
deutlich, dass sie zum ersten Mal gemeinsam spielten 
und nicht perfekt aufeinander abgestimmt waren. Die 
Gegner gewannen klar mit 3:0, sodass Peter Fenn den 
zweiten Platz im Doppel belegte. Am Samstag ging es 
dann mit dem Einzel-Wettbewerb weiter. In seiner Scha-
densklasse waren insgesamt acht Spieler aus ganz 
Deutschland in zwei Vierergruppen eingeteilt. Die bei-
den Erstplatzierten jeder Gruppe qualifi zierten sich für 
das Halbfi nale und Finale, die im K.-o.-System ausgetra-
gen wurden. Peter Fenn setzte sich als Gruppenerster 
durch und spielte im Halbfi nale gegen den Zweitplat-
zierten der anderen Gruppe, den er mit 3:1 besiegte und 
somit das Finale erreichte. Das Endspiel gewann er 
souverän mit 3:0.

„Als Turnierspieler kann ich mich im Laufe eines Turniers 
immer noch steigern“, beschreibt sich Peter Fenn selbst. 
Der Deutsche-Meister-Titel bedeutet ihm besonders viel, 
da die Gegner immer jünger und besser werden und der 
hohe Trainingsaufwand ihm zunehmend schwer-
fällt. Seine langjährige Erfahrung im Para- 
Tischtennis ermöglicht ihm diese Erfolge. 
Von 1999 bis 2010 spielte Peter Fenn in der 
Para-Tischtennis-Nationalmannschaft und 
bereiste dabei die ganze Welt.

Insgesamt hat Peter Fenn 12 Deutsche-Meis-
ter-Titel im Einzel und 5 Deutsche-Meister-
Titel im Doppel gewonnen und ist damit der 
erfolgreichste aktive Para-Tischtennis-Spieler 
stehend in Bayern.

Namens der Gemeinde gratulierte ihm erster Bürger-
meister Simon Göttfert zu dieser großartigen sportlichen 
Leistung und überreichte als kleine Anerkennung nach 
dem Eintrag in das „Ehrenbuch“ der Gemeinde einen 
Gutschein.

Gratulation im Rathaus an Peter Fenn aus Weinberg 
Deutscher Meister im Para-Tischtennis 2023 Deutscher Meister im Para-Tischtennis 2023 
im Senioren-Einzelim Senioren-Einzel

Peter Fenn spielt für den BSV München und gewann im Herren WK 9/AK 
III+IV Einzel die Deutsche Meisterschaft im Para-Tischtennis 2023

Gutschein.

Peter Fenn spielt für den BSV München und gewann im Herren WK 9/AK 
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Laternenumzug Vehlberg  Am Samstag, den 18.11.2023 um 17.00 Uhr fand in 
Vehlberg der fünfte Laternenumzug statt. An dem 
Umzug nahmen 27 Kinder und 21 Erwachsene teil.
Nach dem Umzug trafen sich alle im Feuerwehrhaus, 
um sich mit Kinderpunsch, Glühwein, belegten 
Semmeln und Kuchen aufzuwärmen und zu stärken. 
Die Kinder möchten sich bei der freiwilligen Feuer-
wehr für die Nutzung des Feuerwehrhauses bedan-
ken sowie bei den Organisatoren Sabrina Seel, 
Melanie Hilgart und Simone Pux. Sie freuen sich 
bereits jetzt auf das nächste Jahr.

Wir gratulieren
Am 29. November 2023 
feierten die Eheleute

Inge und Johann
Häberle
aus Aurach

das Fest ihrer

Juwelenhochzeit

Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte 
erster Bürgermeister Simon Göttfert.
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Wasserzähler und Wasserleitungen 
vor Frost schützen
Der Winter steht vor der Tür und damit die Zeit der ersten Fröste. Die 
Gemeinde gibt folgende Tipps, um eine durch Frost verursachte Be-
schädigung von Wasserzählern und Wasserleitungen zu vermeiden:
 • Fenster u. Türen im Keller während der Frostperiode geschlossen 

halten. 
 • Schadhafte Fenster und undichte Türen instand setzen. 
 • Wasserzähler und Wasserleitungen in frostgefährdeten Räumen 

(z. B. in Hauseingängen, an Außenwänden und unter Fenstern) 
mit isolierenden Stoffen umhüllen. 

 • Wasserzählerschächte im Freien frostsicher abdecken, wobei die 
Abdeckung vor dem Durchfeuchten zu schützen ist. Der Zugang 
zum Abstellhahn und Wasserzähler muss jedoch jederzeit mög-
lich sein. 

 • Garten- und Hofl eitungen abstellen und entleeren. Die Entlee-
rungshähne sind im Winter geöffnet zu halten. Tropft der Ent-
leerungshahn noch nach Stunden, ist der Abstellhahn undicht. 
Dies sollte durch eine zugelassene Installationsfi rma repariert 
werden. 

 • Bei tagelanger Abwesenheit in Räumen mit Wasserleitungen für 
Temperaturregelung (mindestens + 8o C) sorgen, oder aber die 
Leitung abstellen und entleeren. 

 • Eingefrorene Leitungen und Wasserzähler nicht mit offener 
Flamme auftauen, sondern die Fachfi rma rufen. Vorsicht bei elek-
trischen Auftaugeräten! 

 • Bauwasserzähler an Baustellen und in Neubauten sind besonders 
gefährdet! Durch starke Isolierung ist dafür zu sorgen, dass hier 
keine Schäden entstehen. 

 • Friert eine Wasserleitung oder ein Wasserzähler ein, können er-
hebliche Schäden entstehen. Eine durch Frost geplatzte Leitung 
setzt nach dem Auftauen ganz schnell das Kellergeschoss unter 
Wasser. Die Folgekosten für den verantwortlichen Haus- und 
Grundstückseigentümer sind beträchtlich. 

Die Hauseigentümer, aber auch alle Nutzer von Wasserversorgungs-
anlagen sind deshalb aufgefordert, ihrer Vorsorgepfl icht nachzukom-
men und die Anlagen entsprechend zu überprüfen. Frostschäden an 
Wasserzählern und sonstigen Wasserversorgungseinrichtungen, auch 
Wasserrohrbrüche müssen sofort der Gemeinde gemeldet werden.
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Gemeinde Aurach
Im Mooshof 4, 91589 Aurach 

ANSPRECHPARTNER:
■ Bürgerbüro (Anmeldungen, Ausweise, Rentenangelegenheiten)
	 Brigitta	Hopp
	 Tel.	09804/9154-24,	E-Mail:	brigitta.hopp@aurach.de
■ Erster Bürgermeister 
	 Simon	Göttfert
	 Tel.	09804/9154-0,	E-Mail:	simon.goettfert@aurach.de
■	 Hauptamtsleiterin 
	 Rosemarie	Nenning
	 Tel.	09804/9154-13,	E-Mail:	rosemarie.nenning@aurach.de
■	 Vorzimmer: 
 Susanne Pamler 
	 Tel.	09804/9154-18,	E-Mail:	susanne.pamler@aurach.de
■	 Mitteilungsblatt, Jubilare, VHS 
	 Dagmar	Feuchter	
	 Tel.	09804/9154-0,	E-Mail:	dagmar.feuchter@aurach.de
■	 Personalverwaltung 
	 Tanja	Schmidt	
	 Tel.	09804/9154-14,	E-Mail:	tanja.schmidt@aurach.de
	 Katrin	Engelhardt	(i.	d.	R.	dienstagvormittags	anwesend)
	 Tel.	09804/9154-12,	E-Mail:	katrin.engelhardt@aurach.de
■	 Standesamt, Ordnungsamt: 
	 Nicole	Schmidt	
	 Tel.	09804/9154-19,	E-Mail:	nicole.schmidt@aurach.de
■	 Techn. Bauamt:

•	 Rainer	Heckel	(Gemeindliche	Infrastruktur,	Baumaßnahmen)
	 Tel.	09804/9154-26,	E-Mail:	rainer.heckel@aurach.de
• Manuel	Brecht	(Wasserversorgung,	Entwässerung,	Digitalisierung)
	 Tel.	09804/9154-22,	E-Mail:	manuel.brecht@aurach.de

■	 Bauverwaltung:
•	 Tanja	Schmidt	(Immobilien,	Bauanträge	u.	a.)
	 Tel.	09804/9154-14,	E-Mail:	tanja.schmidt@aurach.de
•	 Helga	Hillermeier	(i.	d.	R.	mittwochvormittags	anwesend)
	 Tel.	09804/9154-20,	E-Mail:	helga.hillermeier@aurach.de

■	 Finanzverwaltung (Nebenstelle Weinberg):
	 Feuchtwanger	Straße	29,	91589	Aurach,	Fax	09804/9395314

• Walter	Weihermann	(Finanzverwaltung,	Gewerbesteuer	u.	a.)
	 Tel.	09804/9154-15,	E-Mail:	walter.weihermann@aurach.de
•	 Katrin	Riedel	(Kassenverwaltung,	Grundsteuer)
	 Tel.	09804/9154-16,	E-Mail:	katrin.riedel@aurach.de
•	 Sabine	Rüger	(Verbrauchsgebühren,	Hundesteuer	u.	a.)
	 Tel.	09804/9154-17,	E-Mail:	sabine.rueger@aurach.de

■	 Bereitschafts- und Notruftelefon der Gemeinde Aurach:
	 (außerhalb	der	Arbeitszeit):	0170/7830037
■	 Bauhof
	 Bauhofleiter:	Ludwig	Hillermeier,	Tel.	0175/9043957
■	 Kläranlage 
	 Steinauer	Weg	20
	 Service-	u.	Notrufnummer	(24h	erreichbar):	09804/9398350
	 E-Mail:	klaeranlage@aurach.de
■	 Öffnungszeiten Wertstoffhof, Eyerloher Straße 14
	 Samstags	von	9.00	bis	11.45	Uhr	(ganzjährig)
■	 Weitere wichtige Telefon-Nummern: 

•	 Rettungsdienst/Notarzt	und	Feuerwehr	 112
•	 Polizei	 110
•	 Ärztlicher	Not-	u.	Bereitschaftsdienst	 116117

Öffnungszeiten 
Rathaus:
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr
Do. 15 bis 18 Uhr

Fax für Aurach: 09804/9154-25
Fax für Weinberg: 09804/93953-14

E-Mail: info@aurach.de
Homepage: www.aurach.de

Kündigung des Betriebs 
des Wertstoffhofes Aurach  

durch den Landkreis Ansbach
Der Landkreis Ansbach, vertreten durch Herrn Dr. Jürgen 
Ludwig, hat die Vereinbarung vom 25.02.1997, geändert 
durch die Vereinbarung mit Wirksamkeit vom 01.01.2010, 
zwischen der Gemeinde Aurach und dem Landkreis Ansbach 
mit Schreiben vom 19.12.2022, eingegangen im Rathaus am 
29.12.2022, fristgerecht zum 31.12.2023 gekündigt. Der Be-
trieb des Wertstoffhofes Aurach muss deshalb zum 
31.12.2023 eingestellt werden. Die Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Aurach haben dann die Möglichkeit, 
die Wertstoffhöfe der umliegenden Kommunen im Landkreis 
Ansbach zu nutzen. Der Wertstoffhof in Aurach kann nicht 
weiterbetrieben werden, weil die Örtlichkeiten nicht den all-
gemeinen Anforderungen der Arbeitsstättenverordnungen 
und den Anforderungen an einen Wertstoffhof nach dem 
heutigen Standard entsprechen.

Die Abfallentsorgung ist Aufgabe der Landkreise. Im Land-
kreis Ansbach wurde mit den Gemeinden vereinbart, dass 
diese Grundstücksflächen und Gebäude für die Wertstoff-
höfe bereitstellen und das notwendige Personal beschäfti-
gen. Die Gemeinden erhalten dafür eine Entschädigung für 
die Bereitstellung der Liegenschaften und die Personal- 
kosten.

Amtliche Bekanntmachungen

Abfallwirtschaft
• Hausmüllabfuhr: 

Nächste Abholung Donnerstag, 14.12.2023 ab 6.00 Uhr.

• Biomüllabfuhr: 
Nächste Abholung Mittwoch, 13.12.2023 ab 6.00 Uhr

• Grüne Tonne: 
Nächste Abholung Montag, 11.12.2023 ab 6.00 Uhr.

• Gelber Sack: 
Nächste Abholung Dienstag, 12.12.2023 ab 6.00 Uhr.

• Wertstoffhof Öffnungszeiten: 
samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)

Gehölzschnitte: 
Häckselfähiges, nur vollständig entlaubtes Material (KEIN 
GRÜNGUT!) kann angefahren werden bei Stefan Kemmetmüller: 
samstags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Aurach auf dem Grund-
stück gegenüber den Maschinenhallen Richtung Dietenbronn. 

Beim Abladen von unerlaubten Materialien, darunter auch 
Grüngut, kann eine Strafanzeige erfolgen!

Auch bei Otmar Bögelein kann nach Vereinbarung unter Tel. Nr. 
0171/5203988 in Weinberg häckselfähiges Material abgeliefert 
werden. 

Es wird ausschließlich naturbelassenes, holziges, häckselfähiges 
Material angenommen, Thujaheckenschnitt usw. ist zum Häckseln 
nicht geeignet.

Grüngut:
Die Siloanlage in Weinberg bleibt geschlossen! 
Die Container für Grüngut stehen bis zum Frühjahr sowohl 
in Aurach als auch in Weinberg nicht mehr zur Verfügung.
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Die Bauschuttdeponie Dietenbronn bleibt geschlossen! 
Bauschuttkleinmengen (bis max. 50 Liter) können im Wertstoff-
hof Aurach innerhalb der regulären Öffnungszeiten abgegeben 
werden. 
Die Mindestgebühr beträgt 1,00 Euro, bei einer Anlieferung von 
50 Litern beträgt die Gebühr 3,00 Euro.

Straßensperrung wegen Drückjagd
Am Freitag, den 8. Dezember 2023 fi ndet 
von 8.30 bis 12.30 Uhr wieder die übergrei-
fende Bewegungsjagd im Stadeler Wald statt. 
Aus Gründen der Sicherheit erfolgt eine Sper-
rung der Gemeindeverbindungsstraßen Au-
rach – Elbersroth und Stadel – Elbersroth wegen einer Drück-
jagd von 8.00 - 13.00 Uhr. Es wird um Beachtung gebeten.

Christian Stegmaier, Forstrevier Aurach

Fundsachen
In Weinberg wurde ein rosafarbenes Stirnband gefunden. In 
Aurach am Rathausplatz wurden ein blauer und ein rosafarbener 
Kinderhandschuh gefunden. Abzuholen im Bürgerbüro.

Altmühlland A6

Markenbotschafter*in für ILE Altmühlland 
A6 gesucht

Die ILE-Region Altmühlland A6 setzt 
sich aus den zehn mittelfränkischen 
Kommunen Arberg, Aurach, Bechhofen 
an der Heide, Burgoberbach, Burk, 
Dentlein am Forst, Dombühl, Herrie-

den, Leutershausen und Wieseth zusammen und ist seit 2021 als 
Zweckverband organisiert. Die Integrierte Ländliche Entwicklung 
(ILE) ist ein zentrales Instrument, um die interkommunale Zu-
sammenarbeit zu fördern. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stärker“ sollen Herausforderungen und Probleme des ländlichen 
Raums gemeinschaftlich und über Gemeindegrenzen hinweg be-
arbeitet werden. Um die Zusammenarbeit stärker sichtbar zu 
machen, soll ein/e geeignete/r Markenbotschafter/in gefunden 
werden. Denkbar ist die Ausrufung einer regionalen Hoheit mit 
passendem Themenbezug, ein Maskottchen mit hoher Identifi -
kationskraft oder andere geeignete Ideen. Alle Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinden Arberg, Aurach, Bechhofen an der Heide, 
Burgoberbach, Burk, Dentlein am Forst, Dombühl, Herrieden, 
Leutershausen und Wieseth sind aufgerufen ihre Ideen einzubrin-
gen.
Jeder Vorschlag wird gewürdigt und mit einem regionalen Dan-
keschön bedacht. Auf den Gewinner/die Gewinnerin wartet ein 
attraktiver Preis.
Ihre Vorschläge senden Sie bitte bis zum 1. Januar 2024 an die 
Geschäftsstelle der ILE Altmühlland A6, 
Barbara Fuchs, Hilsbach 11, 91589 Aurach 
fuchs.hilsbach@t-online.de
https://www.region-hesselberg.de 

ILE-Zusammenschluss Zweckverband 
Altmühlland A6 – Aufruf zur Einreichung 
von Förderanfragen für Kleinprojekte

Der ILE-Zusammenschluss Zweckver-
band Altmühlland A6 beabsichtigt für 
das Jahr 2024 beim Amt für Ländliche 
Entwicklung (ALE) Mittelfranken Ans-
bach die Förderung eines Regional-

budgets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung 
(FinR-LE) in Höhe von 90.000 EUR zu beantragen. 

Im Falle der Bewilligung durch das ALE erfolgt die Förderung 
nach den Bestimmungen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget im 
Förderbereich 1 „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) des 
Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils gelten-
den Fassung.

Der ILE-Zusammenschluss Zweckverband Altmühlland A6 ruft 
unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch das ALE und unter 
Berücksichtigung der nachfolgend genannten Bedingungen zur 
Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte im Rahmen 
des Regionalbudgets auf.

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung 
von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 

erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 
Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-
nung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografi schen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, 
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln.
Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 Euro nicht übersteigen. Hierbei handelt es sich 
um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den Zweck der För-
derung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben eines Projekts 
diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. Andernfalls kann 
ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt gewertet werden. In 
einem Aufruf kann pro Projekt nur ein Antrag eingereicht wer-
den. Eine Aufteilung von Projekten zur Unterschreitung der för-
derfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit 
deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. Als Maßnah-
menbeginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbindli-
chen Willenserklärung zum Abschluss eines der Ausführung zu-
zurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch der 
Materialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten.
Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag ein 
eindeutiges und ohne fi nanzielle Folgen bleibendes Rücktritts-
recht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zuwen-
dung enthält oder unter einer aufschiebenden oder aufl ösenden 
Bedingung hinsichtlich der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendung geschlossen wird.
Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Verträgen, 
die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (einschließlich 
der Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. Bei Baumaß-
nahmen gelten dementsprechend Planungsaufträge bis ein-
schließlich Leistungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersuchungen und 
Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind 
alleiniger Zweck der Zuwendung. Auch das Herrichten des Grund-
stücks (z.B. Planieren) gilt nicht als Beginn des Vorhabens, wenn 
die Auftragsvergabe hierfür von den weiteren Vergaben getrennt 
werden kann.
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind 
die Bestimmungen der EU zu De-minimis-Beihilfen (z. B. Gewer-
be-De-minimis-Beihilfen) zu beachten. Nähere Informationen zur 

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
Feuerwehr-NOTRUF 112
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Abwicklung von De-minimis-Beihilfen wie Verordnungen, Merk-
blätter, De-minimis-Erklärungen sind auf der Internetseite des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zu finden.

Fördergegenstand:
Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur
 a)  Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,
 b)  Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
 c)  Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
 d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölke-

rung,
 e)  Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten In-

frastrukturmaßnahmen,
 f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländli-

chen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, 
dass der Durchführungsnachweis bis spätestens 01.10.2024 
beim ALE vorgelegt werden kann.
Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
 a)  Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
 b)  natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als Zu-
schuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die tatsächlich 
entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich Um-
satzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80 % 
bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und unter Berück-
sichtigung der im privatrechtlichen Vertrag (siehe unten) fest-
gelegten maximalen Zuwendung. Kleinprojekte mit einem Zu-
wendungsbedarf unter 500 EUR werden nicht gefördert.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus ande-
ren Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht aus-
geschlossen ist. Die Summe der Zuwendungen (Zuschüsse und 
Förderdarlehen) darf jedoch bei öffentlichen und gemeinschaft-
lichen Maßnahmen 90 %, bei privaten Maßnahmen 80 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten. Eine zusätz-
liche Förderung über die FinR-LE oder die Dorferneuerungsricht-
linien zum Vollzug der Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms 
(DorfR) ist nicht erlaubt.
Eine Kombination der Fördermöglichkeiten des Regionalbudgets 
und des „Verfügungsrahmens Ökoprojekte“ ist nicht möglich.
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget 
können Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung 
des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dienen und im 
Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl der Klein-
projekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus 
Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:
Kriterium Bewertungsinhalt Punkte
1 Konformität des Projekts 
 mit dem Entwicklungskonzept und 
 Handlungszielen des ILEKs 4
2 Überörtliche, bzw. lokale Ausstrahlung 3
3 Alleinstellungsmerkmal und/oder 
 Innovationsgehalt 2
4 Parzipatorischer Ansatz 2
5 Nachhaltigkeit 3
6 Gemeinnützigkeit 2

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten Aus-
wahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte ent-
steht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im Rah-
men des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.
Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrecht-
licher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Zweckverband 
Altmühlland A 6 und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts 
geschlossen, in dem die Umsetzungsmodalitäten geregelt werden.

Termine: – Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 
31.12.2023
– Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen 
Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des Durchführungs-
nachweises): 20.09.2024

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit 
ergänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foer-
derwegweiser (Link: Ländliche Entwicklung á Regionalbudget) zur 
Verfügung.
Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu rich-
ten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses:
Zweckverband ILE Altmühlland A6 Koordinationsstelle, 
Hilsbach 11, 91589 Aurach
Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: Barbara Fuchs, 
Hilsbach 11, 91589 Aurach, Mobil: 0160/8337923

Feuerwehren

FFW Aurach
Die Jugendfeuerwehr Aurach trifft sich am Freitag, den 
08.12.2023 um 18.30 Uhr. 
Die nächste Übung der FFW Aurach findet am Freitag, den 
15.12.2023 um 19.30 Uhr statt.

FFW Weinberg
Die nächste Übung der FFW Weinberg findet am Freitag, den 
08.12.2023 um 19.00 Uhr statt.
Die Kinderfeuerwehr trifft sich am Samstag, den 09.12.2023 
um 10.00 Uhr.
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Donnerstag, den 
14.12.2023 um 18.00 Uhr.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinden  
Aurach und Weinberg

Sonntag, 03.12.23
2. Adventssonntag 
Weinberg
8.30 Uhr hl. M. f. Eltern Max u. Emma 
Schindler
Ged. f. Hilde Schalk

Aurach
 10.00 Uhr hl. M. f. Anton u. Maria Schock
  Ged. f. Eltern Anna u. Joseph Rieber
  Ged. f. August Böckler
Aurach
 11.00 Uhr Taufe von Fabian Spreiter
Weinberg
 14.00 Uhr Weinberg, Pfarrheim, Adventsandacht und Pfarrnach-

mittag
Pfarrverband
 17.00 Uhr Kinderkirche im Altarraum der Stiftsbasilika
Dienstag, 12.12.2023 – Gedenktag Unserer Lieben Frau in 
Guadalupe
Weinberg
 15.30 Uhr Adventsandacht (EK-Gottesdienstgruppe 1)
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Mittwoch, 13.12.2023 – hl. Odilia, Äbtissin, hl. Luzia, Mär-
tyrin in Syrakus
Weinberg
 18.30 Uhr hl. Messe
Pfarrverband
 18.30 Uhr Herrieden, Basilika Bußgottesdienst
Donnerstag, 14.12.2023 – hl. Johannes vom Kreuz, Ordens-
priester, Kirchenlehrer
Aurach
 18.30 Uhr hl. M. f. Walburga u. Reinhard Görlich, Bruder Norbert 

u. Schwager Günther
  Ged. f. Margarete u. Josef Scharvogel
Samstag, 16.12.2023 – Samstag der 2. Adventswoche
Pfarrverband
 14.30 Uhr Herrieden Basilika Beichtgelegenheit
Sonntag, 17.12.2023 – 3. Adventssonntag (Gaudete) 
Weinberg
 8.30 Uhr Pfarrgottesdienst für alle Lebenden u. Verstorbenen 

des Pfarrverbandes
Aurach
 10.00 Uhr hl. M. f. Helga Kern u. Verwandte
  Ged. f. Anna u. Xaver Schock u. Ehemann Franz Schock
Weinberg
 11.15 Uhr Taufe von Alina Dettenthaler
Aurach
 14.00 Uhr Adventsandacht anschließend Advents-Seniorennach-

mittag im kath. Pfarrtreff
Pfarrverband
 18.30 Uhr Dekanatsjugendmesse - Friedenslichtaussendung

Gemeinsame Pfarrnachrichten
Pfarrfamiliennachmittag am 2. Advent in Weinberg
Der Pfarrgemeinderat Weinberg möchte Sie gerne am Sonntag, 
den 10.12.2023 – 2. Advent – zum Pfarrfamiliennachmittag herz-
lich einladen. Beginn ist um 14.00 Uhr im Pfarrheim Weinberg. Es 
erwartet Sie ein stimmungsvoller, gemütlicher Adventnachmit-
tag. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns sehr auf Ihr 
Kommen.

Adventskranz Weinberg – Danke schön
Viele fleißige Hände in unserer Pfarrgemeinde haben heuer wie-
der einen Adventskranz für die Kirche und einen für das Pfarr-
heim sowie 14 kleine Tannenkränzchen für den Kreuzweg ge-
bunden. Allen Frauen möchten wir hiermit ein herzliches Vergelt´s 
Gott sagen.

Voranzeige
Advents-Pfarrfamilien- und Seniorennachmittag
Am dritten Adventssonntag, den 17. Dezember 2023, sind alle 
Pfarrangehörigen und Senior/innen ganz herzlich zum Advents-
Pfarrfamilien- und Seniorennachmittag eingeladen!
Beginn ist um 14.00 Uhr mit der Adventsandacht in der Pfarr-
kirche Aurach. Anschließend würden wir uns freuen, Sie zu einem 
vorweihnachtlichen Beisammensein bei Kaffee und Gebäck, um-
rahmt von einem besinnlichen Programm, im Pfarrtreff Aurach 
begrüßen zu dürfen.
Über zahlreiche Besucher, die mit uns ein paar schöne Stunden 
verbringen möchten, würden wir uns sehr freuen!
gez. Pfarrgemeinderat Aurach

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weißen-
kirchberg

Sonntag, 10. Dezember 2023: 
9.30 Uhr Gottesdienst, 2. Advent (Pfarrer Balzer)
10.45 Uhr Taufe
Donnerstag, 14. Dezember 2023: 
14.00 Uhr Seniorenkreis - Weihnachtsfeier
Sonntag, 17. Dezember 2023: 
9.30 Uhr Gottesdienst, 3. Advent mit dem Kir-
chenchor (Lektor Burkhard)

Evang.-Luth. Kirchengemeinden Dombühl 
und Kloster Sulz

Sonntag, 10. Dezember 2023 – 2. Advent
  9.00 Uhr Gottesdienst in Dombühl
10.15 Uhr Gottesdienst in Kloster Sulz 
beide Gottesdienste mit Pfarrer Lindner
Mittwoch, 13. Dezember 2023
17.00 Uhr Konfi-Unterricht
Donnerstag, 14. Dezember 2023
19.00 Uhr Kirchenchor
20.00 Uhr Posaunenchor

Samstag, 16. Dezember 2023
 16.00 Uhr Kindergottesdienst Probe Krippenspiel
Sonntag, 17. Dezember 2023 – 3. Advent
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Dombühl
 10.15 Uhr Gottesdienst in Kloster Sulz 
  beide Gottesdienste mit Pfarrer Winter
 10.00 Uhr Kindergottesdienst

Bürozeiten:
Das Sekretariat ist in der Regel am Dienstag und am Freitag vor-
mittags besetzt.
Pfarramt der KG Dombühl/Kloster Sulz
i. A. Sabine Strauß

Veranstaltungen – Evangelische Jugend 
(EJ) im Dekanat Feuchtwangen   

Mehr Informationen und die Online-Anmel-
dung zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
der Homepage der EJ Feuchtwangen: 

https://www.dekanat-feuchtwangen.de/EJ 
Kontakt: Dekanatsjugendreferent Diakon 
Hendrik Jarallah; Tel. 09852/908226; 

E-Mail: ej.feuchtwangen@elkb.de

Termine: 
15. Dezember 2023 - 17. Dezember 2023
Adventsfreizeit für Kinder von 8-12 Jahren

16. Februar 2024 - 18. Februar 2024
Schnupperkurs – Werde Teamer! - ab 13 Jahren

24. Mai 2024 - 1. Juni 2024
Jugendfreizeit ans Meer – Kroatien – ab 13 Jahren
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Evang.-Luth. Pfarramt Feuchtwangen
Freitag, 8. Dezember 2023 
 15.30 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: Jungschar für 

Jungen und Mädchen von 5 - 13 Jahren; Evangelische 
Kirchengemeinde Feuchtwangen 

 18.00 Uhr - 20.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Selbsthilfegruppe 
krebskranker Frauen; Frau Knöllinger 

 19.30 Uhr - 21.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Selbsthilfegruppe 
Blaues Kreuz

Samstag, 9. Dezember 2023 
 18.00 Uhr Stiftskirche: Adventsandacht II; Pfarrerin Daniela 

Bachmann 
 18.30 Uhr Stiftskirche: Adventskonzert Gesang- und Musikver-

ein Feuchtwangen 
  Leitung Frau Birgit Mathes 
Sonntag, 10. Dezember 2023 
 10.00 Uhr Stiftskirche: Gottesdienst; Prädikant Walter Beck
 11.30 Uhr Stiftskirche: Taufgottesdienst; Pfarrer Michael Wild
 14.00 Uhr Haus am Kirchplatz – Saal oben: Adventskaffee-

trinken mit der TESFA-Gruppe; Evangelische Kirchen-
gemeinde Feuchtwangen

 19.30 Uhr Stiftskirche: Weihnachtskonzert der Kantorei; Dekan 
oder Dekanin Lehner

Montag, 11. Dezember 2023 
 14.00 Uhr - 17.00 Uhr Gemeindehaus: MontagsFreunde – Be-

treuungsnachmittag für Pflegebedürftige; Elisabeth 
Egelkraut 

 16.00 Uhr - 17.30 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Dent-
lein: Tanzgruppe; Evangelisches Forum Westmittel-
franken - Bildung im Dekanat Feuchtwangen 

Dienstag, 12. Dezember 2023 
 9.00 Uhr - 11.00 Uhr Gemeindehaus: Café Lichtblick - offener 

Frühstückstreff für alle; 
  Diakonisches Werk 

 16.00 Uhr - 17.30 Uhr Gemeindehaus: Krippenspielprobe mit 
Frau Gitti Drobny und Frau Anja Dillmann; Pfarrerin 
Daniela Bachmann 

 19.00 Uhr Pizzeria Lo Scoglio: Frauenkreis: Adventsfeier mit 
Schrottwichteln; 

  Evangelische Kirchengemeinde Feuchtwangen 
Mittwoch, 13. Dezember 2023 
 9.30 Uhr - 11.00 Uhr Evang. Jugendhaus: Eltern-Kind-Gruppe; 
  Evang. Forum Westmittelfranken - Bildung im Deka-

nat Feuchtwangen 
 9.30 Uhr Senioren-/ Pflegeheim W.-Schaudig-Str.: Gottes-

dienst; Pfarrer Gerhard Winter 
 15.00 Uhr - 17.00 Uhr Ulrich-Saal: Selbsthilfegruppe MS-Treff; 

Frau Ernst 
Donnerstag, 14. Dezember 2023 
 10.00 Uhr ASB-Seniorenzentrum: Gottesdienst; Pfarrer Ger-

hard Winter 
 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Tafel Feuchtwangen: Tafel; Diakonisches 

Werk 
 16.00 Uhr Stiftskirche: Adventsgottesdienst KiTa Wohlge-

muthstr. und KiTa Sandweg; Dekan Wigbert Lehner 
 18.00 Uhr Michaeliskirche (Friedhof): Weihnachtsgottes-

dienst der Volksliederfreunde; Dekan Wigbert Leh-
ner 

 19.00 Uhr Stiftskirche: Mitgliederversammlung des Evang. Ver-
eins für Gemeindediakonie e. V. 

Freitag, 15. Dezember 2023 
 15.00 Uhr - 17.00 Uhr Kirchplatz: Konfi-Kurs; Pfarrerin Daniela 

Bachmann + Pfarrer Jörg Herrmann 
 15.30 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: Jungschar für 

Jungen und Mädchen 
 5.13 Uhr Jahre; Evangelische Kirchengemeinde Feuchtwangen
Samstag, 16. Dezember 2023 
 18.00 Uhr Stiftskirche: Adventsandacht III; Pfarrer Jörg Herr-

mann



MITTEILUNGEN8 Nummer 49
Freitag, 8. Dezember 2023

Vereine und Verbände

Förderverein SSV Aurach
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Liebe Vereinsmitglieder, es ergeht herzliche Einladung zur Jah-
reshauptversammlung am Sonntag, den 10.12.2023. Beginn 
ist um 18.00 Uhr im Sportheim des SSV Aurach.

Tagesordnung: 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfä-
higkeit, 2. Genehmigung der Tagesordnung, 3. Verlesen des Pro-
tokolls der letzten Jahreshauptversammlung, 4. Kassenbericht 
2022, 5. Entlastung des Vorstandes, 6. Tätigkeitsbericht des Vor-
standes über die Veranstaltungen 2023, 7. Aussprache über die 
Berichte, 8. Beschlüsse über Veranstaltungen 2024, 9. Beschlüsse 
über die Mittelverwendung, 10. Sonstiges, Wünsche, Anträge,  
11. Schlusswort.

Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich bis zum 
07.12.2023 beim ersten Vorsitzenden Stefan Feuchter, Am Flur-
buck 20, 91589 Aurach, einzureichen.

gez. Stefan Feuchter

SV 67 Weinberg
Abteilung Fußball
Frauen
Sonntag, 10.12.2023, 14.00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena – SV 67 Weinberg

NACHRUF
In tiefer Trauer nimmt der

SV 67 Weinberg e. V. Abschied von

Josef Winter
(Beppo)

Seit den ersten Tagen des Vereins war 
Beppo mit vollem Engagement dabei, denn 
er war bereits bei der Gründung des Ver-
eins als Jugendspieler anwesend. Von 1986 
– 1995 war er 2. Vorstand des Vereins. Von 
1997 – 2006 war er als Hauptkassier tätig.
Auch als Mädchentrainer und Schieds-
richter war Beppo für den SVW aktiv.

Zudem hat er bis zuletzt die Chronik des SV 67 Weinberg 
e. V. dokumentiert.
Für seine jahrzehntelange Treue zum Verein gebührt ihm 
Dank und höchste Anerkennung.
Wir werden Beppo stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.

Die Vorstandschaft des SV 67 Weinberg e. V.                           
Im Namen aller Mitglieder, Gönner und Fans

VdK-Ortsverband Aurach-Weinberg

NACHRUF
In stillem Gedenken nehmen wir 

Abschied von

Herrn Josef Winter
Herr Winter war dem VdK-Ortsverband 
Aurach-Weinberg viele Jahre treu ver-
bunden.
Seiner Familie gilt unser aufrichtiges 
Mitgefühl.

VdK-Sozialverband Aurach-Weinberg
Barbara Fuchs, erste Vorsitzende

EINLADUNG zur
ADVENTLICHEN FEIER
Samstag, 9. Dezember 2023,
14.00 Uhr
Kirchplatz 1 in Weinberg
91589 Aurach

Wir laden unsere Mitglieder, deren Partner/innen, Freunde, 
Nichtmitglieder und Senioren zu unserer vorweihnachtlichen 
Feier herzlich zu Kaffee und Kuchen ein. 

Vorweihnachtliche Klänge zur Einstimmung auf die „staade 
Zeit“ laden zum Mitsingen und zu guten Gesprächen. Wir 
freuen uns auf euer Kommen. Es wäre schön, wenn sich Fahr-
gemeinschaften von Aurach nach Weinberg zusammenfin-
den würden.

VdK-Nachmittagsstammtisch bei der „Semmel-Macherei“ 
in Aurach
Der VdK-Ortsverband Aurach-Weinberg lädt alle Mitglieder, de-
ren Angehörige, Freunde und Nichtmitglieder jeden 2. Don-
nerstag im Monat ab 14.30 Uhr zum zwanglosen Beisammen-
sein und Plaudern bei Kaffee und Kuchen herzlich ein. Nächstes 
Treffen ist am Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Treff-
punkt: „Semmel-Macherei“ in Aurach.
gez. Barbara Fuchs, erste Vorsitzende

Gesangverein 1886 
Weinberg

Christbaumsingen
Das Christbaumsingen in Weinberg 
findet in diesem Jahr am 3. Advents-
wochenende Samstag, den 16.12.2023 
ab 17.00 Uhr zur Eröffnung des 
Weihnachtsmarktes statt.

Das Christbaumsingen in Windshofen und Vehlberg 
findet am Sonntag, den 17.12.2023 ab 17.30 Uhr bzw. 
18.15 Uhr statt.
Zu allen Veranstaltungen ist die gesamte Bevölkerung recht 
herzlich eingeladen.

gez. GV Weinberg

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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NACHRUF

Verstorben ist unser Mitglied

Herr Josef Winter
in seinem 70. Lebensjahr.

2022 konnte Beppo noch für 25 Jahre Ver-
einszugehörigkeit geehrt werden. Wir nehmen 
Abschied von jemandem, der sich in früheren 
Jahren sehr in Weinberg engagiert hat und 
danken für seine Treue zum Gartenbauverein.

Wir werden ihn stets in ehrender Erinnerung 
behalten.

Den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins Wein-
berg

Jagdversammlung
nur für Genossenschaftsmitglieder im Sportheim Wein-
berg am Mittwoch, 10.01.2024, um 19.30 Uhr.  
1. Begrüßung; 2. Abstimmung über Teilung des Jagdrevieres 
Weinberg mit Hektar-Abstimmung, 3. Jagdpachtvertrag, 4. Sons-
tiges  gez. Jagdvorsteher Bernd Kocher 

Sonstiges

Ländliche Heimvolkshochschule Lauda 
Obstbauseminar 
Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda veranstaltet am 04.01. 
- 05.01.2024 den 2-Tages-Grundkurs zum Landschaftsobstbau. Der 
Kurs richtet sich an alle Obstfreunde, Selbstständige und Land-
wirte sowie Beschäftigte von Forstbetrieben und Kommunen und 
vermittelt die theoretischen und praktischen Grundlagen für die 
naturnahe Pfl ege und den Schnitt der Obstgehölze, Gesundheit, 
Ertragsfähigkeit und Langlebigkeit. Folgende Themen werden in 
Theorie und Praxis behandelt: Geschichte des Obstbaums, Be-
fruchtungsbiologie, Aufbau von Obst, Bäume-Baumformen, Un-
terlage, Stammbildner, Veredelung, Kronenentwicklung, Kronen-

gestaltung, Knospen und Triebe, Wachstumsregeln, 
Schnittwirkung, Schnittarten und Schnittmaßnahmen, Obstarten 
und Obstsorten, Baumpfl anzung, Werkzeuge, Pfl ege im Jahres-
lauf. Die notwendigen Maßnahmen lassen sich gut auf andere 
Bäume übertragen. Eine bewährte Schnittmethode wird ausführ-
lich erlernt und deren klare Vorteile in der Praxis aufgezeigt. Der 
sehr praxisorientierte Lehrgang enthält an 2 Tagen einen Theorie- 
und einen Praxistag und gibt umfassende Einblicke in den bio-
logischen Obstanbau. In den Seminareinheiten bleibt genügend 
Zeit für Fragen rund um die Obstgehölze. Eine Ausbildung zum 
zertifi zierten Landschaftsobstbaumpfl eger ist mit der Kursreihe 
möglich. Gärtnermeister und Gartenbaulehrer Josef Weimer aus 
Schaafheim im Odenwald (www.josef-weimer.de), ein versierter 
Fachmann, leitet den Kurs. Er versteht, das Thema fundiert und 
begeisternd zu vermitteln.
Der Kurs fi ndet in 97922 Lauda, Brunnenstr. 12, statt.
Detaillierte Informationen über die Kursreihe erhalten Sie auf 
unserer Webseite: www.lhvhs-lauda.de.
Information und Anmeldung: Ländliche Heimvolkshochschu-
le Lauda, Brunnenstr. 12, 97922 Lauda, Tel. 0176/47233196; 
E-Mail: info@lhvhs-lauda.de; www.lhvhs-lauda.de

Das Herrieder Tafel-Projekt bittet um 
Unterstützung!
Sachspendenabgabe im Auracher Rathaus
Unterstützen Sie zum Weihnachtsfest unsere Arbeit für 
bedürftige Mitmenschen in Herrieden, Aurach, Wieseth 
und Bechhofen. Wir benötigen Grundnahrungsmittel, die 
aufgrund ihrer langen Haltbarkeit nur selten von den Su-
permärkten gespendet werden können.
Möchten Sie unser Tafel-Projekt mit Lebensmittelspenden unter-
stützen? Wir laden Sie herzlich ein, länger haltbare Lebensmittel 
wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Salz, H-Milch etc. in der Zeit von 
Montag, den 11. Dezember 2023 bis Mittwoch, den 20. De-
zember 2023 während der Öffnungszeiten im Auracher Rathaus 
abzugeben. Jede Spende ermöglicht uns etwas mehr Wärme in 
die Herzen von bedürftigen Mitmenschen in unserer Gemeinde 
zu bringen.
Sachspendenabgaben sind immer möglich:
Jeden Samstag von 14.00 Uhr - 14.30 Uhr im Nebengebäude des 
Gabrieli-Hauses, Vogteiplatz 11.
Wenn Sie Ihre Spende nicht zu uns bringen können, holen 
wir sie gerne ab.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: TAFEL@her-
rieden.de, Tel. 01520/4625284, (erreichbar samstags von 10.00 - 
15.00 Uhr, zu anderen Zeiten bitte auf die Mailbox sprechen)
Wir danken Ihnen im Voraus für jede Unterstützung und wünsche 
Ihnen gesegnete und frohe Weihnachtstage.

Mitteilungsblatt zum Jahreswechsel

Die letzte Ausgabe 
Ihres Mitteilungsblattes in diesem Jahr erscheint in der Woche vom 18. bis 23. Dezember 2023 mit Weihnachtsglück-
wunsch-Anzeigenteil. Infolge der Feiertage über Weihnachten und Neujahr wird 

die erste Ausgabe des Mitteilungsblattes 2024 
in der Woche vom 8. bis 13. Januar 2024 herausgegeben. Deshalb müssen sämtliche Termine und Bekanntmachun-
gen bis 12. Januar 2024 bereits in der Weihnachtsausgabe (51. Woche 2023) veröffentlicht werden. Wir bitten alle 
Anzeigenkunden und Verfasser von kirchlichen, Schul- und Vereinsnachrichten, ihre Anzeigen und Berichte für diesen 
Zeitraum rechtzeitig einzureichen.

Wir bitten Sie heute schon um Vormerkung und Beachtung, wofür wir Ihnen im Voraus besten Dank sagen.
Krieger-Verlag, Blaufelden

Bitte beachten!
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WWW.VOGELTRAINER.DE
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Überlebenswichtig, 
aber nicht 
selbstverständlich.

Sauberes Wasser.

Ihre 
Spende

hilft!
www.drk.de WEIHNACHTS-

GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-Anzeigen-
auftrages – soweit noch nicht geschehen – und bitten Sie um 
sofortige Einreichung desselben, spätestens jedoch bis

Samstag, den 9. Dezember 2023.Samstag, den 9. Dezember 2023.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unserer 
Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.

Kleines Grundstück zu verkaufen, 3481 m2
gemischt Obst, Wiese und Wald
Am Ende der Westbergstraße in Weinberg 

Telefon: 01 60/92 79 84 35

Der Redaktionsschluss für Ihre FARBANZEIGE für die 
letzte Ausgabe in diesem Jahr (Kalenderwoche 51/2023 
vom 18. bis 23. Dezember 2023) ist

AM MITTWOCH, DEM 13. DEZEMBER 2023.AM MITTWOCH, DEM 13. DEZEMBER 2023.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Farbanzeige ausschließlich 
im normalen Anzeigenteil am Ende des Mitteilungs-
blattes und nicht mehr im Glückwunschteil 
veröffentlicht werden kann.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihr Krieger-Verlag, 
Blaufelden

Redaktionsschluss
FÜR IHRE FARBANZEIGE



Neugierig geworden?  
Scan mich und erfahre mehr!

Bei uns in Schnelldorf stimmt die Chemie! 
Wir sind eines der führenden Unternehmen 
im Bereich Wissenschaft und Technologie und 
verbessern mit unserer Arbeit das Leben von 
Millionen von Menschen. Möchtest du auch ein 
Teil davon sein? Unser Standort wird derzeit 
verdoppelt, wodurch viele berufliche Chancen 
für dich entstehen.

Freue dich auf einen Arbeitgeber, der dir 
ein spannendes Umfeld und attraktive Rahmen-
bedingungen bietet. Hier erwarten dich tolle 
Menschen, Bezahlung nach Chemietarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub pro Jahr, 
eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden ab 
2024 und noch vieles mehr!

Fischverkauf
23.12 und 30.12.2023

9.00 bis 12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Bei anderen Wünschen bitte melden.

Vorbestellen bis Mittwoch 20. bzw. 27.12.2023

Gartenweg 1 / 91589 Aurach / Tel. 0172 8912475 

Lachsforellenfilets

Karpfen · Forellen · SaiblingeFRISCH:

GERÄUCHERT: Karpfenfilet · Forellen 

Saiblinge · Lachsforellenfilets                           

Lachsforelle kaltgeräuchert 

oder Graved Lachsforelle                         

LECKERBISSEN:

91589 Aurach, Weinberger Straße 1

Liebe Freunde der Sonderbar,
ab sofort ist die Sonderbar bis auf Weiteres geschlossen. 
Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich 
herzlich. Noch vorhandene Gutscheine könnt ihr am 09.12.2023 
ab 17 Uhr vorbeibringen, diese werden dann bar ausgezahlt. 
Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und frohe Weih-
nachten. 
Meinen Nachfolgern wünsche ich alles Gute.
Gerti mit Familie

    *  Aktion bis 07.01.2024

Kostenloser 

Kundendienst-

service

JETZT NEUER AKKU saugen und wischen 
in einem Arbeitsgang Sie sparen bis zu 336,70 Euro!

50 % mehr Saugleistung u. v. m.

IHR NEUER KUNDENBERATER VON VORWERK

Zufl uchtsstätte-

FRAUENHAUS
ANSBACH Tag + 

Nacht

Tel. 0981/95959

BERATUNG, HILFE, 
SCHUTZ UND 
UNTERKUNFT 

BEI HÄUSLICHER GEWALT UND 
(EX-) PARTNER-STALKING.

ANZEIGEN BITTE RECHTZEITIG AUFGEBEN!

PLATZIERUNGSWÜNSCHE werden nach Möglichkeit 
erfüllt, können jedoch nicht immer berücksichtigt werden.


